
BESCHLÜSSE 

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 1. Juni 2011 

über die Nichtaufnahme von Flurprimidol in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2011) 3733) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2011/328/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln ( 1 ), 
insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit den Verordnungen (EG) Nr. 451/2000 ( 2 ) und (EG) 
Nr. 1490/2002 ( 3 ) der Kommission wurden die Durch
führungsbestimmungen für die zweite und die dritte 
Stufe des Arbeitsprogramms gemäß Artikel 8 Absatz 2 
der Richtlinie 91/414/EWG sowie eine Liste der Wirk
stoffe festgelegt, die im Hinblick auf ihre mögliche Auf
nahme in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG bewertet 
werden sollen. In dieser Liste ist auch Flurprimidol auf
geführt. 

(2) Gemäß Artikel 11f der Verordnung (EG) Nr. 1490/2002 
sowie Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 12 
Absatz 2 Buchstabe b der genannten Verordnung wurde 
die Entscheidung 2009/28/EG der Kommission vom 
13. Januar 2009 über die Nichtaufnahme von Flurprimi
dol in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates 
und den Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutz
mittel mit diesem Wirkstoff ( 4 ) erlassen. 

(3) Gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG 
stellte der ursprüngliche Antragsteller (nachstehend „der 
Antragsteller“) einen neuen Antrag, in dem er die An
wendung des beschleunigten Verfahrens gemäß den Ar
tikeln 14 bis 19 der Verordnung (EG) Nr. 33/2008 der 

Kommission vom 17. Januar 2008 mit Durchführungs
bestimmungen zur Richtlinie 91/414/EWG des Rates in 
Bezug auf ein reguläres und ein beschleunigtes Verfahren 
für die Bewertung von Wirkstoffen im Rahmen des in 
Artikel 8 Absatz 2 dieser Richtlinie genannten Arbeits
programms, die nicht in Anhang I dieser Richtlinie auf
genommen wurden ( 5 ), beantragt. 

(4) Der Antrag wurde an Finnland gerichtet, das mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1490/2002 als berichterstattender 
Mitgliedstaat benannt worden war. Die Frist für das be
schleunigte Verfahren wurde eingehalten. Die Spezifika
tion des Wirkstoffs und die vorgesehenen Anwendungen 
sind identisch mit denjenigen, die Gegenstand der Ent
scheidung 2009/28/EG waren. Der Antrag genügt ferner 
den übrigen inhaltlichen und verfahrenstechnischen An
forderungen gemäß Artikel 15 der Verordnung (EG) 
Nr. 33/2008. 

(5) Finnland bewertete die vom Antragsteller vorgelegten zu
sätzlichen Daten und verfasste einen Zusatzbericht. Es 
übermittelte diesen Bericht am 10. März 2010 der Euro
päischen Lebensmittelbehörde (im Folgenden „die Be
hörde“) und der Kommission. Die Behörde leitete den 
Zusatzbericht zur Stellungnahme an die übrigen Mitglied
staaten und den Antragsteller weiter und übermittelte der 
Kommission die bei ihr eingegangenen Stellungnahmen. 
Nach Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 33/2008 und auf Ersuchen der Kommission legte 
die Behörde der Kommission am 16. Dezember 2010 
ihre Schlussfolgerung zu Flurprimidol ( 6 ) vor. Der Ent
wurf des Bewertungsberichts, der Zusatzbericht und die 
Schlussfolgerung der Behörde wurden von den Mitglied
staaten und der Kommission im Rahmen des Ständigen 
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit 
geprüft und am 5. Mai 2011 in Form des Beurteilungs
berichts der Kommission für Flurprimidol abgeschlossen.
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(6) Der Zusatzbericht des berichterstattenden Mitgliedstaats 
und die Schlussfolgerung der Behörde konzentrieren 
sich auf die Bedenken, die zur Nichtaufnahme geführt 
hatten. Dazu zählen das Risiko für Anwender und Ar
beiter bei allen geprüften Szenarien und Anwendungs
bedingungen, weil die Exposition über 100 % der an
nehmbaren Anwenderexposition (Acceptable Operator 
Exposure Level — AOEL) lag, und fehlende Daten über 
das Verunreinigungsprofil der in den toxikologischen Stu
dien verwendeten Partien. 

(7) Der Antragsteller legte zusätzliche Informationen, ins
besondere hinsichtlich neuer Berechnungen zur Bewer
tung des Expositionsrisikos für Anwender und Arbeiter, 
vor. Zur Verringerung des Risikos für die Umwelt hat der 
Antragsteller außerdem seine Unterstützung auf Anwen
dungen in Hochtechnologie-Gewächshäusern mit Syste
men zur Bewässerung/Entsorgung von überschüssigem 
Wasser begrenzt, die gewährleisten, das kein kontami
niertes Wasser in die Umwelt freigesetzt wird. 

(8) Die besonderen Bedenken im Hinblick auf Flurprimidol 
konnten ausgehend von den vom Antragsteller zusätzlich 
vorgelegten Informationen jedoch nicht zur Gänze aus
geräumt werden. 

(9) Insbesondere liegt die geschätzte Arbeiterexposition nach 
den zur Verfügung stehenden Informationen und für die 
vom Antragsteller vorgesehenen Anwendungen unabhän
gig von der Verwendung persönlicher Schutzausrüstung 
nach wie vor über dem AOEL. Das Paket der umwelt
relevanten Daten reichte zur Bewertung des Umweltrisi
kos für realistische Szenarien und Anwendungsbedingun
gen nicht aus. Die beschriebenen Anwendungen in Ge
wächshäusern, bei denen die Exposition annehmbar wäre, 
entsprechen nicht der normalen Gewächshauspraxis und 
können daher nicht als repräsentativ angesehen werden. 

(10) Die Kommission forderte den Antragsteller auf, zu der 
Schlussfolgerung der Behörde Stellung zu nehmen. Ge
mäß Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 33/2008 forderte die Kommission den Antragsteller 
ferner auf, zum Entwurf des Beurteilungsberichts Stellung 
zu nehmen. Die daraufhin vom Antragsteller vorgelegte 
Stellungnahme wurde eingehend geprüft. 

(11) Die genannten Bedenken konnten jedoch trotz der vom 
Antragsteller vorgebrachten Argumente nicht ausgeräumt 

werden, und die Bewertungen, die auf der Grundlage der 
eingereichten und auf den Expertensitzungen der Behörde 
evaluierten Informationen vorgenommen wurden, konn
ten nicht aufzeigen, dass davon auszugehen ist, dass Flur
primidol enthaltende Pflanzenschutzmittel unter den vor
geschlagenen Anwendungsbedingungen die Anforderun
gen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der 
Richtlinie 91/414/EWG generell erfüllen. 

(12) Flurprimidol sollte daher nicht in Anhang I der Richtlinie 
91/414/EWG aufgenommen werden. 

(13) Die Entscheidung 2009/28/EG sollte aufgehoben werden. 

(14) Dieser Beschluss steht der Einreichung eines weiteren 
Antrags für Flurprimidol gemäß Artikel 6 Absatz 2 der 
Richtlinie 91/414/EWG und Kapitel II der Verordnung 
(EG) Nr. 33/2008 der Kommission nicht entgegen. 

(15) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Flurprimidol wird nicht als Wirkstoff in Anhang I der Richtlinie 
91/414/EWG aufgenommen. 

Artikel 2 

Die Entscheidung 2009/28/EG wird aufgehoben. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 1. Juni 2011 

Für die Kommission 

John DALLI 
Mitglied der Kommission
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